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Landschaftsagentur Plus GmbH, Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva Passiva

31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024

                 €                  €                  €                  €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Kapitalrücklage 6.000,00 6.000,00

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und III. Gewinnrücklage

Werten 8.551,00 12.847,55 1.937.715,10 1.937.715,10

II. Sachanlagen IV. Bilanzgewinn 961.566,82 510.288,89

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 208.671,00 143.746,02 2.931.281,92 2.480.003,99

217.222,00 156.593,57

B. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 701.478,00 648.721,00

I. Vorräte 2. Steuerrückstellungen 580.530,56 272.014,67

unfertige Leistungen 8.212.417,05 7.777.884,99 3. sonstige Rückstellungen 10.564.597,41 10.446.808,48  

8.212.417,05 7.777.884,99 11.846.605,97 11.367.544,15

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. Verbindlichkeiten

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.300.683,78 2.980.374,56

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 12.290.739,74 9.240.186,16 1. Verbindlichkleiten gegenüber Kreditinstituten 101.780,00 0,00

- davon aus Lieferungen und Leistungen € 415.863,39 (Vorjahr € 302.680,03) 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7.628.700,00 5.478.700,00

- davon sonstige Vermögensgegenstände € 11.874.876,35 (Vorjahr € 8.937.506,13) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 7.628.700,00  (Vorjahr € 5.478.700,00)

- davon gegen Gesellschafter € 11.888.299,55 (Vorjahr € 8.995.222,32) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.413,10 370.461,54

3. sonstige Vermögensgegenstände 165.587,15 144.543,51 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 8.413,1 (Vorjahr € 370.461,54)

14.757.010,67 12.365.104,23 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 183.509,23 3.901,26

- davon aus Lieferungen und Leistungen € 183.509,23 (Vorjahr € 3.901,26)

22.969.427,72 20.142.989,22 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 183.509,23 (Vorjahr € 3.901,26)

5. sonstige Verbindlichkeiten 503.389,45 607.115,63

C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.029,95 8.143,78 - davon aus Steuern € 499.060,53 (Vorjahr € 601.545,94)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 503.389,45 (Vorjahr € 607.115,63)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.328,92 (Vorjahr € 4.121,89)

8.425.791,78 6.460.178,43

23.203.679,67 20.307.726,57 23.203.679,67 20.307.726,57

andere Gewinnrücklagen
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025

2025 2024

€ €

1. Umsatzerlöse 10.529.256,95 9.106.813,17

2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 434.532,06 1.092.491,44

3. sonstige betriebliche Erträge 44.310,63 306.159,67

4. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen -6.575.071,83 -6.419.570,32

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -1.873.208,42 -1.622.860,96

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -408.414,32 -343.841,60

- davon für Altersversorgung € 41.244,68 (Vorjahr € 23.661,00)

6. Abschreibungen auf  immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen -109.278,89 -85.876,28

7. sonstige betriebliche Aufwendungen -824.921,79 -1.371.343,34

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 367.607,92 340.503,46

 - davon aus verbundenen Unternehmen € 205.585,68  (Vorjahr € 322.434,46)

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -112.266,04 -91.881,92

- davon Aufzinsung von Rückstellungen € 108.551,13 (Vorjahr € 88.560,65)

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -509.182,54 -399.346,87

11. Ergebnis nach Steuern 963.363,73 511.246,45

12. sonstige Steuern -1.796,91 -957,56

13. Jahresüberschuss 961.566,82 510.288,89

14. Gewinnvortrag 0,00 161.308,15

15. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 0,00 -161.308,15

16. Bilanzgewinn 961.566,82 510.288,89

Landschaftsagentur Plus GmbH, Essen
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 - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 162.022,24 € (Vorjahr € 18.069,00)
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Landschaftsagentur Plus GmbH, Essen 

Anhang 2025 

 
 

 

GESCHÄFTSFÜHRUNG 

 

Nicole Büsing, Haltern am See Technische Geschäftsführerin  

 

Markus Kissenbeck, Bottrop 

 

Kaufmännischer Geschäftsführer 

 

 

 

GRUNDSÄTZLICHE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

 

Die Landschaftsagentur Plus GmbH, Im Welterbe 1-8, 45141 Essen, gehört nach dem § 267 

Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts 

Essen unter HRB 23521 eingetragen.  

 

Die RAG Montan Immobilien GmbH, Essen, ist alleinige Gesellschafterin der Landschaftsagentur 

Plus GmbH. 

 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des HGB und GmbHG aufge-

stellt.  

 

Die RAG-Stiftung, Essen (HRA 9004 des Amtsgerichts Essen), stellt den Konzernabschluss für 

den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Die Konzernabschlüsse der RAG-

Stiftung, Essen, werden beim Unternehmensregister eingereicht und veröffentlicht.  

 

 

BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGSMETHODEN SOWIE ANGABEN ZUR BILANZ 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, gemindert um planmä-

ßige lineare oder verbrauchsabhängige Abschreibungen bewertet. Das Sachanlagenvermögen 

ist mit den Anschaffungskosten, gemindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linea-

ren Methode bemessen wurden, bewertet.  
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Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar 

sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen € 250,00 und € 800,00 liegen, 

wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. Anschaf-

fungen bis € 250,00 stellen direkten Aufwand dar und Anschaffungen über € 800,00 sind einzeln 

aktiviert und gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben worden.  

Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens 

wurden in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen ermittelt. Wenn die tatsächlichen wirtschaft-

lichen Nutzungsdauern davon abweichen, wurden diese zu Grunde gelegt. Die Nutzungsdauern 

bewegen sich dabei in einem Zeitraum von 2 bis 19 Jahren. 

 

Unter den Vorräten sind vollumfänglich unfertige Leistungen ausgewiesen, die zu Herstellungs-

kosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet sind. Die Herstellungskosten beinhal-

ten neben den Einzelkosten notwendige Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapital-

zinsen werden nicht einbezogen. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert und haben 

wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben, die periodengerecht abgegrenzt 

wurden. 

 

Der Bilanzgewinn aus dem Jahre 2024 wurde in voller Höhe € 510.288,89 ausgeschüttet. Das 

Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 2025 unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 

insgesamt € 2.931.281,92. 

 

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurden auf der Grundlage versicherungsmathema-

tischer Berechnung nach der Projected-Unit-Credit-Methode gem. § 253 HGB unter Berücksich-

tigung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck bewertet. Die Rückstellungen wurden pauschal 

mit einem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst, der sich bei 

einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGB). Dieser 

Zinssatz beträgt 2,06 %. Bei der Ermittlung wurde eine Rentensteigerungen von jährlich 1,0 % 

zugrunde gelegt. Für die Ermittlung des Unterschiedsbetrages zum 7-Jahres-Durchschnittszins-

satz nach § 253 Abs. 6 HGB wurde ein Zinssatz von 2,18 % zugrunde gelegt. Dieser beträgt zum 

Bilanzstichtag T€ -30,3. Eine Ausschüttungssperre gemäß § 253 Absatz 6 HGB liegt nicht vor. 

 

Die übrigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.  
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Kurz- und langfristige Rückstellungen wurden gem. § 253 Absatz 2 HGB mit dem ihrer voraus-

sichtlichen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sie-

ben Geschäftsjahre, der durch die Deutsche Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst. Auf- und 

Abzinsungseffekte aus der Änderung des Abzinsungssatzes werden grundsätzlich im Zinsergeb-

nis ausgewiesen.  

 

Verbindlichkeiten sind zu Ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Von den gesamten Verbindlich-

keiten haben € 8.334.681,78 (Vorjahr T€ 6.460) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 91.110,00  

(Vorjahr T€ 0) haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlauf-

zeit von 5 Jahren bestehen wie im Vorjahr nicht. 

 

Aktive latente Steuern werden im Rahmen der zulässigen Wahlrechtsausübung nach § 274 Abs 

1 Satz 2 HGB nicht aktiviert. 

 

Entsprechend § 274 Abs. 3 HGB wurden bei dem Ansatz und der Bewertung latenter Steuern 

Differenzen aus der Anwendung des Mindeststeuergesetzes bzw. vergleichbaren ausländischen 

Mindeststeuergesetzen nicht berücksichtigt. 

 

 

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

 

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 10.529 (Vorjahr T€ 9.107) wurden im Wesentlichen in der 

Bundesrepublik Deutschland erzielt. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Erlösen für die Erbrin-

gung von landschaftsplanerischen Leistungen und Ingenieurdienstleistungen sowie naturschutz-

rechtlichen Kompensationsleistungen zusammen. 

 

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind keine Steueraufwendungen/-erträge ent-

halten, welche sich aus dem Mindeststeuergesetz oder vergleichbaren ausländischen Mindest-

steuergesetzen für das Geschäftsjahr ergeben. 

 

 

SONSTIGE ANGABEN 

 

Es bestehen keine Geschäfte mit nahe stehenden Gesellschaften und Personen zu nicht markt-

üblichen Bedingungen. 
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Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren in Höhe 

von € 326.778,85. Hiervon betreffen T€ 95,4 verbundene Unternehmen und T€ 231,4 sonstige 

Unternehmen. 

 

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 24 Angestellte 

(Vj. 22 Angestellte) und im Vorjahr 1 Auszubildender. 

 

Essen, den 28. April 2026 

 

Landschaftsagentur Plus GmbH 

Die Geschäftsführung 

 

 

 

Nicole Büsing      Markus Kissenbeck 



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Landschaftsagentur Plus GmbH, Essen

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Landschaftsagentur Plus GmbH, Essen, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der

Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

bis zum 31. Dezember 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

DEE00166342.1.1

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die



internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-

ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

DEE00166342.1.1



 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen
der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststel-

len.

Düsseldorf, den 28. April 2026

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jörg Klein ppa. Jan Romoth
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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